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 Errichtung HWS-Damm linksufriges Vorland zw. Mur-km 433,30 und 433,40; 

HWS-Damm linksufrig zw. Mur-km 432,45 und 432,79; HWS-Damm rechtsufrig 

zw. Mur-km 432,52 und 432,55; Aufweitung zw. Mur-km 430,59 und 430,95 
 

Revision der GZP in St. Michael 

In der Gemeinde St. Michael wurden die oben beschriebenen HWS-Maßnahmen und 

Aufweitung an der Mur in den Jahren 2011 und 2012 ausgeführt. Durch diese 

Baumaßnahmen ergeben sich Änderungen der Gefahrenzonen. Entsprechend der Vorgaben 

der Richtlinie zur Gefahrenzonenausweisung für die Bundeswasserbauverwaltung (Fassung 

2006) werden Revisionspläne erstellt. 

Die linksufrigen Überflutungen im Bereich des Ortsteiles Höf werden durch den HWS-Damm 

unterbunden. Weiters werden im Bereich des Ortsteiles Glashütte die rechts- und linksufrigen 

Überflutungen durch HWS-Dämme unterbunden. Somit werden in diesen Bereichen keine 

gelben Zonen mehr ausgewiesen. Die Restrisikobereiche bleiben linksufrig im Wesentlichen 

analog der Erstfassung vom Oktober 2008 erhalten. Der rechtsufrige Restrisikobereich im 

Ortsteil Glashütte scheidet aufgrund der HWS-Maßnahmen aus.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

DI Ernst Aigner 
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